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Ronny Böhi

Leiter Zentrale Dienste
Freulerstrasse 1

4127 Birsfelden

Per E-Mail: ronny.boehi@bl.ch

Aktenzeichen: PUE-332-684
Bern, (Datum vgl. Datumsstempel der elektronischen Unterschrift)

Sef bstdeklaration Abwasserrechnun g 2024 des, Kantons Basel-Landschaft

Sehr geehrter Herr Böhi

Mit Schreiben vom 9. Juli 2025 haben Sie uns die Unterlagen in rubrizierter Angelegenheit als Selbst-

deklaration zur Prüfung vorgelegt.

Wr haben die eingereichten Dokumente und die Selbstdeklaration zur Kenntnis genommen und teilen

lhnen mit, dass der Preisüberwacher auf eine vertiefte Prüfung und die Abgabe einer formellen Stel-

lungnahme verzichtet.

Mit der Unterbreitung der Anpassung der Gebühren ist die Behörde ihrer Konsultationspflicht gemäss

Afi. 14Abs. 1 PüG nachgekommen. Die formellen Anforderungen von Arl. 14 Abs. 1 PüG sind somit

erfüllt.

\Ä/ir bitten Sie, die Selbstdeklaration - mit der die Behörde bestätigt, dass die geplante Gebührenord-

nung anhand der Checkliste des Preisüberwachers überprüft wurde - zu veröffentlichen und uns den

direkten Link zum veröffentlichten Entscheid zukommen zu lassen, sobald die zuständige Behörde die

neuen Gebühren genehmigt hat.

Freundliche Grüsse
Meye,r Frund Agnes 79LlNW
17.07.2025

Agnes Meyer Frund lnfo: admin.ch/esignalure I validator.ch

Leiterin Fachbereich ÖWAB

Preisüberwachung PUE

Agnes Meyer Frund

Einsteinstrasse 2
3003 Bem
Tel. +41 58 463 93 09

agnes.meyerfrund@Pue.admin.ch
https://www. preisueberwacher.admi n.ch/
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Sel bstdeklaration A bwasserrechn un g 2024 des Ka ntons Basel-Landschaft

BASEL
LAN DSCHAFT

BAU- U ND UMI.J E LTSCH UTZDIREKTION

Rur rün TNDUSTRTELLE BETRIEBE

Jrt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mittets dieser Selbstdeklaration bestätigt das Amt für lndustrielle Betriebe (AlB), dass es die Ab-

wasserrech nung2024 auf Basis der beltehenden Gebührenordnung mit der Checkliste des Preis-

überwachers üblrprüft hat und die diesbezüglichen Vorgaben erfüllt.

Die zuständige Behörde für die Festlegung der KostensälE:e.für das auf den kantonalen Anlagen

gereinigte Abwasser, die den GemeinJen-Uberbunden werden, ist der Regierungsrat des Kantons

Basel-Landschaft. Der JiesbezUgliche Regierungsratsbeschluss ist im August 2O25 vorgesehen'

(Checkliste Abwasser. 1.a und 1-b)

über die Abwasserrechnung werden nur Kosten verrechnet, die durch die Verursacher zu decken

,inO ,na Oie Oem KostenOeöfungsprinzip entsprechen. Die Kosten für die Erbringung Von Leistun-

gän g"g"ngber Dritten werden dieien direkt in Rechnung gestellt. Diese Erlöse sind in der Abwas-

i"rrJrtinung unter der Position ,,erbrachte DienstleistungLn" separat ausgewiesen. Der Jahresab-

schluss wurde durch den Landrat im Rahmen der Genehmigung des Jahresberichtes 2024 geneh-

migt (l-anuratsvorlage-N r.2025t59, Beschluss Nr. 1208 des Landrats vom 26' Juni2025:

nttöt)ru"."land.tatus.cnio.rJorurente/geschaefUac49a0cfd2174963a22o2ece52478c9a-332)'
(Checkliste Abwasser 2. a)

Die Abschreibungsdauern der lnvestitionen entsprechen grösstenteils den im Anhang A1 der An-

leitung des preisüb.*ä.n"rr abgebildeten Nutzungsdauärn in Jahren für lineare Abschreibungen,

F;;h in feOem Fall den maximaizulässigen ROscrrreibungsdauern des Kantons Basel-Land-

schaft. Die Abschreioungen erfolgen lineir auf den historischen Anschaffungswerten. (Checkliste

Abwasser 2.b)

lnvestitionen werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Kleinere Massnahmen

mit investivern Charaiter, welche über die laufendä Rechnung verbucht werden, belaufen sich auf

einen Anteil von deuflich unter 10 Prozent der Gesamtkosten. (Checkliste Abwasser 2'c)
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Die in der Abwasserrechnung abgebildeten Betriebskosten entsprechen den effektiven Betriebs-
kosten, es ist keine kalkulierte Teuerung enthalten. (checkliste Abwasser 2.d)

D-as angewendete Verrechnungssystem berücksichtigt alle Nutzer der Abwasserentsorgung
(Checkliste Abwasser 3. ):

r Gegenüber Dritten erbrachte Dienstleistungen werden direkt in Rechnung gestellt (siehe
Abwasserrechnung:,,erbrachte Diensfl eistungen.).r Gewerbe- und lndustriebetriebe, welche stark verschmutztes Abwasser liefern, verursa-
chen gegenüber dem kommunalen Abwasser Zusatzkosten für die neinigung. Das AIB ver-
rechnet diese Zusatzkosten in Form einer,,schmutzstoff-Frachtgebühr" O'irefi Oen Betrie-
ben ($ 1 2 GSchG, Abs. 4) (siehe Abwasseirechnung :,,schmutzitotttracnileOühren,').o Angeschlossenen ausserkantonalen Gemeinden wird auf Basis ihres Abwasseranteils der
Betriebskostenanteil der entsprechenden Abwasserreinigungsanlage verrechnet (siehe Ab-
wasserrechnung :,, Betriebserl.öse angesch lossener partrie/,).

r Die angeschlossenen Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft zahlen ihren Kostenanteil
anhand der abgeleiteten Wassermengen zu einem einheitlichen Kostensatz für die Abwas-
serarten Schmutzwasser, Fremdwasser und Regenwasser (siehe Abwasserrechnung: ,,Be-triebserlöse angeschlossener Gemeinden BL"). Es wird nur'der mengenmässige
Fremdwasseranteil über 30 o/o zurt Trinkwassersatz in Rechnung geätellt, der Fremdwas-
seranteil bis 30 % wird nicht verrechnet. Gemeinden mit einem plJmdwasseranteil über
30"70 wird der 30 7o überschiessende Anteil des Fremdwassers im Sinne des Verursacher-
prinzips in Rechnung gestellt.

Abwasserart Mengen 2024 Kostenan-
teile2024

Kostenan
sätze
2024

Kostenan-
sätze
2023

Trinkwasser
Fremdwasser

18'017'354 m3
1'058'297 m3

89 o/o CHF 1 .761m3 'CHF 
1.64 / m3

Regenwasser 22'490'178 m3 11 o/o CHF 0.18 / m3 CHF 0.15 / mg

jr
t

Das AIB verrechnet keine Anschlussgebühren für Gebäude. Die Anschlussgebühren werden von
den Gemeinden erhoben, selbst wenn an einen Kanal des AIB angeschlossen wird. Dies gewähr-
leistet eine einheitliche Anschlussgebühr in den einzelnen Gemeinden (Checkliste Abwasier 4.)

Das AIB verrechnet seine Kosten für die Abwasserbeseitigung nicht direkt an die Haushälte, son_
dern an die Gemeinden, auf der Basis der in den Gemeinäen-be=og"nen Wassermengen, der an
die.Kanalisation angeschlossenen, versiegelten Flächen (Regenwasser) und des Fremdwassers
(vgl. vorstehende Ausführungen).

Die Fremdwassermenge vezeichnet über alle Anlagen im nassen 2024 gegeniiber dem Vorjahr
einen leichten Anstieg. Auf vier ARA ist der Fremdw-asseranteil wieder ü6er-die 30 % Grenze ge-
stiegen. Dies hat zur Folge, dass den an diesen ARA angeschlossenen Gemeinden wieder Fremd-
wasser verrechnet wird und die kostenpflichtige Fremdwässermenge gegenüber dem Vorjahr et-
was höher ausfällt. lm Gegenzug ist auf einer ARA der Fremdwasseranteil unter die 30 % Grenzegefallen und der angeschlossenen Gemeinde wird dadurchim2024 kein Fremdw"r* i" R'";hf-
nung gestellt.
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Durch den Anstieg der Netto-Jahreskosten werden mehr Kosten über das Schmutzwasser ver-

rechnet. ln Verbindung mii der teicht rückläufigen Schmutzwassermenge führtdies zu einem höhe-

ren Kostensatz für Scflmu2wasser zur Erreichung des gesetzlich geforderten.Nullsaldos'

Zudem führen die höheren Netto-Jahreskosten däzu, däss beietwa gleichbleibender Menge mit

dem in den letzten Jahren konstanten Satz von CHF 0.15 pro m3 für Regenwasser der gesetzlich

jeforderte Mindestanteil von 10 o/o der Gesamtkosten nichi erreicht wird. Daher muss für das Jahr

iAZ+ ae, Satz für Regenwasser auf CHF 0,18 pro m3 erhöht werden.

Aufgrund der hoherei Netto-Jahreskosten steigen-die^Kosten.für die Abwasserentsorgung mit we-

ni!än nusnahmen für die meisten Gemeinden .ln32 Gemeinden ist eine Kostensteigerung von

mehr als 10 o/o zuvezeichnen. ln sechs Gemeinden beträgt die Kostensteigerung mehr als 20 %'

ln fünf dieser sechs Gemeinden ist der Kostenanstieg neben der höheren Schmutzwassermenge

äu"n ir Anstieg der Fremdwassermenge begründet. (Checkliste Abwasser 5. Und 6')

Das AIB äufnet keine Vorfinanzierungen. ln der Abwasserrechnung sind nur die in der entspre-

chenden periode angefallenen, effekfiven Kosten enthalten. Werden die von der Branche empfoh-

lenen Abschreibungsdauern unterschritten, wird in jedem Fall die maximal zulässige Abschrei-

bungsdauer des Kantons Basel-Landschaft angewendet. (Gheckliste Abwasser 7.)

Die Einnahmen aus der überbindung der Abwasserkosten auf die Gemeinden decken die effektiv

angefallenen Kosten für die Abwassärbeseitigung und -reinigung der entsprechenden Periode'

(Checkliste Abwasser 8.)

Ergänzend zu diesen Ausführungen erhalten Sie in der Beilage die Abwasserrechnung 2024 des

AlB. Die Genehmigung ä"r .,"nösabschlusses durch den Landrat erfolgte, wie oben erwähnt, mit

Beschluss Nr. 120g des Landrats vom 26. Juni 2025. Dte Kostensätze und die Abwasserrechnung

werden vom Regierungsrat voraussichtlich im August 2025 genehmigt.

Für Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

JrI

Freundliche Grüsse

/
g,7.--

Ronny Böhi

Abwasserrechnung 2024
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Abschluss

2023

Abschluss

2424Kosten Abwasserbehandl ung (CHF)

Betriebskogten der eigenen Anlagen

Personalkosten netto

Energie (Heizö|, Gas, Wasser, Strom)

Betriebsmittel

Reparatur und Unterhalt

Entsorgung

Anschaffungen

Honorare

AIB intern erbrachte Leistungen

Beikäge an den Bund

Betriebskosten der eigenen Anlagen Total

Pro Rheno AG Basel

ARA Rhein AG, Pratteln

ARA Falkenstein, 0ensingen

Betriebskosten der mitbeteiligten Anlagen Total

Zinsen

Abschteibungen

Kosten Abwasserbehandlung .Total

über Abwasrertechnunc zu venechnel
Vollzugskosten Gewässerschutz und Kosten Ölwehr

Dienstleistungen der kantonalen Verwaltung inkl. lT

über Abwasserrechnung zu venechnen Total

Kosten Abwasserrechnun g Total

Eilöse

Rückerstattungen Energiekosten

Erbrachte Dienstleistungen

Betriebsedöse angeschlossener Partner

Schm utzstoffrachtgebüh ren

Bekiebserlöse angeschlossener Gemeinden BL

Erlöse Total

Nettojahreskosten kommunalee Abwasser BL

Rundungsdifferenz aus letztjähriger Rechnung

Weiterverrechnung an Gemeinden BL

3'341'474

3',361 '710

1'34O',833

1'7y-'762

1'922'240

1'369'475

824'850

3'1 08',304

1',867',329

18'890',977

3'934',486

1'768'400

1',261',368

2'786',514

1'792',564

1',942'.500

873'797

3'349'001

1',667',151

19'275',781

3'650'895

1'902',490

53'108

5'606'493

1'663'637 1)

10'940',500

37'486',411

3'943'674

1'575'317

51'656

s',570',647

1',622'574

10'1 19'736

36',203',934

1',669',332

1',083',048

2'752'380

38',956',31 4

707',089

287'723

1'896'885

930'478

35',1 34',1 39

38'956'31 4

1',844',485

1'209'246

3'053'731

40'540'142

222',197

239'841

1',688',657

919'023

37'470'434

40'540'142

35',1 34',1 39 37'410',434

16'367

3s',1 50',506

157',047

37'627',481

Zinssatz 2023: 1 ,210 
o/o I ZinssaE 2024: 1,210 o/o


